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Synthese: Mehrwerte der  
KI-Ethik-Empfehlung der UNESCO 

→	 Die KI-Ethik-Empfehlung der UNESCO ist der erste, in 
einem offenen und einschließenden Multi-Stakeholder- 
Prozess und zugleich von Staaten ausverhandelte, globale 
Völkerrechtstext zu KI-Ethik. Sie umfasst weltweit ak-
zeptierte ethische Standards für KI-Technologien unter 
voller Beachtung des Völkerrechts, insbesondere der 
Menschenrechte, die dann in der Folge eine zentrale Rolle 
bei der Entwicklung von KI-bezogenen Normen auf der 
ganzen Welt spielen können. 193 Mitgliedstaaten haben 
sich zu ihr bekannt. Der zweijährige, offene Prozess, bei 
dem auch nichtstaatliche Akteur*innen ihre Stimmen ein-
bringen konnten, stellt einen bedeutenden Mehrwert an 
Legitimation dar. 
 
→	 Inhaltlich bemerkenswert ist der ganzheitliche Ansatz –  
KI-Ethik als Gesellschaftsaufgabe – und die  differenzierte 
Ausformulierung von Regeln für KI-Entwicklung und 
-Nutzung in elf verschiedenen Politikfeldern, darunter 
Bil   dung und Wissenschaft, Kommunikation, Gesundheit 
sowie Umwelt. 
 
→	 Der Fokus auf ethische Regeln, die aber stets eng 
mit menschenrechtlichen Verpflichtungen verknüpft und 
begründet werden, ist bewusst gewählt. Klar konturierte 
ethische Werte und Grundsätze beziehen sich in verschie-
dener Weise auf das Recht; sie können bei der Entwick-
lung und Umsetzung von politischen Maßnahmen und bei 
der Interpretation von Rechtsnormen helfen, indem sie 
die technologische Entwicklung orientieren. 
 
→	 Bemerkenswert ist weiter der Fokus auf „blind spots“, 
wie etwa KI und Gender, KI und Nachhaltigkeit, KI und 
der Globale Süden (Entwicklung), KI und Bildung sowie auf 
klare Verfahrens- und Transparenzpflichten: Konkret 
werden ethische Impact Assessments gefordert und eine 
multistake  holderbasierte, offene und responsive Aus-
gestaltung der entsprechenden Prozesse.
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Handlungsansätze  
für KI-Akteur*innen in  
Politik und Verwaltung 
 

1   KI muss Menschenrechte achten, 
sichern und fördern 

   Weltweit und gerade auch in Deutschland 
muss jede Entscheidung zu KI – als 
kontin gente Technologie – im Prozess der 
Planung und des Einsatzes an ethischen 
Werten, Menschenrechten und Völkerrecht 
ausgerichtet werden. 

2      Ethische (und rechtliche) Leit-
planken müssen im gesamten 
Lebenszyklus von KI-Systemen 
eingehalten werden 

   KI ist kein Deus ex Machina: Alle KI-Akteur*- 
 innen müssen daher den gesamten Lebens  -
zyklus von KI-Systemen in den Blick 
 nehmen: ein Prozess, der mit der Ausfor-
mulierung der Anforderungen an das 
KI-System und der Zusammenstellung des 
Teams, das über Trainingsdaten und die 
Bedingungen maschinellen Lernens ent-
scheidet, beginnt. 

3   KI-Daten müssen möglichst  
öffentlich verfügbar sein  

  Die Bundesregierung muss sicherstellen, 
dass die Wissenschaft datenschutzwahrend 
Zugang zu KI-Forschungsdaten bekommt 
und diese nicht von großen Unternehmen 
monopolisiert werden. Dieser Zugang 
muss neben der Wissenschaft auch aus-
gewählten zivilgesellschaftlichen Akteur*- 
innen ermög licht werden, die anderen 
Logiken und Inte ressen folgen als die Wissen- 
 schaft und eine Public-Watchdog- Funktion 
innehaben können.

4   KI muss zu gesellschaftlicher 
Vielfalt beitragen 

  Gender, Inclusiveness und Diversity Main-
streaming in allen Prozessen während des 
gesamten Lebenszyklus von KI-Anwen-
dungen helfen entscheidend, Gefahren der 
Diskriminierung vorzubeugen. Damit die 
Inhalte von Trainingsdaten frei von Stereo-
typen und Verzerrungen sind, müssen 
entsprechende Dokumentationspflichten 
für KI-Akteur*innen in Deutschland ge-
schaffen werden. Entwickler* innen und 
Forscher*innenteams sind zudem diverser 
aufzustellen. Aber Nichtdiskriminierung 
und Gleichbehandlung sind systemische 
Fragen: Politik und Verwaltung in Deutsch-
land sollten daher in allen Politik feldern 
Maßnahmen ergreifen, um die Gleich berech -
tigung und Gleichstellung von Frauen 
und diversen Personen aktiv zu fördern. 

5   KI muss öffentlich überwacht 
werden 

  Der deutsche Gesetzgeber muss klarere 
Rahmenbedingungen für die Durchführung 
von ethischen Impact Assessments und 
Überwachungsmechanismen erarbeiten und 
umsetzen. Diese müssen einen Anspruch 
auf Herausgabe von Transparenzprotokollen 
für Nutzer*innen enthalten. Nur interne 
Überprüfungen sind nicht ausreichend. Die 
unternehmerischen KI-Akteur*innen müs-
sen sicher stellen, dass Ergebnisse von 
KI-Entscheidungsprozessen verständlich, 
erklärbar und rechtfertigbar sind. Men-
schen dürfen sich der KI nicht ausgeliefert 
fühlen. Im Gegenteil: KI ist eine Gesell-
schafts aufgabe und alle KI-Akteur*innen 
sind ver  pflichtet, Bürger*innen durch 
moderne Wissensformate verstärkt an die 
Rolle und das Potenzial der KI heranzuführen.
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6   KI muss global zugänglich werden  

  KI-Akteur*innen, hier besonders die 
Bundes  regierung, sollten im Rahmen der 
technischen Entwicklungszusammenarbeit 
KI-Kapazitäten in Ländern mit geringem 
und mittlerem Einkommen (Low- and 
 Middle-Income Countries, LMICs) und in Least 
Developed Countries (LDCs) aufbauen 
 helfen, um kontextbezogene Verzerrungen 
‚westlicher KI‘ zu korrigieren. Gerade durch 
den fehlenden Zugang zu großen Datenmen-
gen, die bei der KI-Entwicklung entschei-
dend sind, werden bestehende Gräben noch 
vertieft, wenn nicht bewusst gegengesteuert 
wird. Neben der staatlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit ist hier besonders die 
Rolle der Privatwirtschaft maß geblich, die als 
Partnerin auftreten und von der Bundes-
regierung zunehmend in die Pflicht genom-
men werden sollte.

7   KI muss zur Realisierung der 
SDGs beitragen 

  Digitalisierung muss nachhaltig und Nach-
haltigkeit digital ausgestaltet werden. KI 
muss stets mit Blick auf eine Förderung der 
Realisierung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (SDGs) geprüft werden. Generell 
muss die KI-Nutzung insbesondere (auch) 
auf ökologische Nachhaltigkeit eingeordnet 
werden. 

8   KI-Standards müssen in inklu-
siven Prozessen ausverhandelt 
werden 

  Die Bunderegierung und alle involvierten 
KI-Unternehmen und Standardisierungskörper 
müssen stärkeres zivilgesellschaftliches 
Engagement bei Standardisierungsprozessen 
ermöglichen, da bei diesen traditionell 
Industrieinteressen stark vertreten sind. 
Möglichst alle KI-Akteur*innen sollen invol-
viert sein, insbesondere Vertreter*innen der 
Zivilgesellschaft, Datenschutzbehörden und 
Verbraucher*innenschutzorganisationen 
sowie Vertreter*innen vulnerabler Gruppen.
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